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Hebesätze für das Finanzjahr 2026
Der Gemeinderat hat am 11.12.2025 die Hebesätze, Gebühren und Tarife für das Jahr 2026 beschlossen. 

Die Grundsteuer für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit		  500 v.H. d. Steuermessbetrages

Die Grundsteuer für Grundstücke (B) mit	 500 v.H. d. Steuermessbetrages

Die Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit	 15 v.H. d. Preises oder Entgeltes

Die Hundeabgabe mit				    €        50,00	 für jeden Hund
						      €        30,00	 für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung
						                		  eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind

Die Kanalbenützungsgebühr mit		  €          1,76	 inkl. USt. je m² der Bemessungsgrundlage
						      €       125,91	 inkl. USt. personenbezogene Gebühr
						      €          2,94	 inkl. USt. je m³ Jahreswasserverbrauch
										          (Betriebe)

Die Wasserbezugsgebühr mit			   €          1,90	 je m³ inkl. USt. für die ersten
								        120 m³ eines Betriebsjahres			 
						      €          2,92	 je m³ inkl. USt. für die restliche 
								        Bezugsmenge eines Jahres
						      €          2,92	 je m³ inkl. USt. für die
								        Entnahme aus Hydranten

Die Wasserbereitstellungsgebühr mit		  €      142,80	 inkl. USt. jährlich je Anschluss 

Die einheitliche jährliche Abfallgebühr für Haushaltsabfälle, haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle und Bioton-
nenabfälle beträgt bei einem	    										        
        	   								        mit Eigenkompostierbonus

	 a) Abfallbehälter mit 60 Liter Inhalt		  €      260,05		  €      234,05 inkl. USt.
	 b) Abfallbehälter mit 90 Liter Inhalt		  €      293,43		  €      264,09 inkl. USt.
	 c) Abfallbehälter mit 120 Liter Inhalt		 €      391,22		  €      352,10 inkl. USt
	 d) Abfallbehälter mit 240 Liter Inhalt		 €      782,45		  €      704,21 inkl. USt.
	 e) Abfallbehälter mit 770 Liter Inhalt		 €   2.510,36		  €   2.259,32 inkl. USt.
	 f) Abfallbehälter mit 1100 Liter Inhalt	 €   3.586,23		  €   3.227,61 inkl. USt.
	 g) für saisonbedingte, zusätzlich verwendete Abfallbehälter
  	     - je Abfallbehälter mit 90 Liter Inhalt	 €          7,50	 pro Entleerung inkl. USt.
   	     - je Biotonne mit 120 Liter Inhalt		  €          3,70	 pro Entleerung inkl. USt.
	 h) je Abfallsack mit 60 Liter Inhalt		  €          6,00	 pro Entleerung inkl. USt.
	 i)  je Abfallsack für Grünabfälle		  €          3,70	 pro Entleerung inkl. USt.
    	     mit 80 Liter Inhalt

Die Kanalanschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage 		  €        37,95 inkl. USt.
mindestens aber							       €   5.692,50 inkl. USt.

Die Wasseranschlussgebühr bis 150 m²
der Bemessungsgrundlage						      €  3.245,00 inkl. USt.
- je weitere angefangene 50 m² für nicht gewerbliche Zwecke		  €     484,00 inkl. USt.
- je weitere angefangene 50 m² für gewerbliche Zwecke		  €     242,00 inkl. USt.
- für unbebaute Grundstücke						      €  3.245,00 inkl. USt.

Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale bleibt	 150 % für Freizeitwohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche
							       200 % für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche

Die angeführten Hebesätze und Gebühren treten mit Wirksamkeit 01.01.2026 in Kraft.



EINTRITT: € 5,-
KARTEN SIND AM GEMEINDEAMT,

ÜBER EVENTJET 
ODER AN DER ABENDKASSE (7€)

ERHÄLTLICH

 Gemeinde Kirchberg-Thening auf
Initiative des Kulturausschusses 
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